
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 13. Dezember 2017 
 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht wurden. 
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 
 
 
 



TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es wurden keine Fragen vorgebracht.   



TOP 2  Baugesuch Altenheim Wiernsheim 
- Vorstellung der Pläne / Sachstand Baugesuch durch das 
Architekturbüro Raible  
- Sachstandsinformation Fa. Paulus 

 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass das Baugesuch in Kürze eingereicht und mit dem 
Bau im kommenden Jahr begonnen werden soll. Danach übergibt er zu näheren 
Ausführungen zum Sachverhalt dem Büro Raible und der Fa. Paulus das Wort. 
Alfred Raible stellt die aktuellen Pläne und den Sachstand des Baugesuchs vor.   
 
GR Hudak möchte wissen, wie weit die Grundbetreuung auch bei einem sich 
verschlechternden Gesundheitszustand diesen Prozess begleitet.  
 
Herr Kübler erklärt hierzu, dass wenn jemand mehr Pflege benötigt, man ihm nach 
Möglichkeit soweit als möglich unterstützt. Dies sind dann unterschiedliche 
Lösungswege, die in jedem Fall einzeln geprüft werden müssen. 
 
GR Brandauer möchte wissen, was unter einer halböffentlichen Cafeteria zu 
verstehen ist. Ferner erkundigt sie sich, inwieweit die einzelnen Wohneinheiten 
kombiniert werden können, bspw. für Demenzerkrankte.  
 
BM Oehler erklärt, dass es in erster Linie ein öffentlicher Versammlungs- und 
Begegnungsraum ist, der den Bewohnern als auch der Gemeinde zur Verfügung 
steht. Dieser Bereich wird von der Gemeinde erworben.  
 
Herr Paulus verweist hinsichtlich der Demenzerkrankten auf die Pflegeplätze, die von 
Fr. Brandauer benannten Wohneinheiten zieht er hierfür nicht in Betracht.   
 
GR Beck möchte wissen, wie hoch die die Kosten der Grundbetreuung sind.  
 
Herr Kübler gibt Auskunft, dass es sich um Kosten im Bereich von 85-105 EUR inkl. 
Notruf mtl. handelt.  
 
GR Oettinger möchte wissen, welche Bereiche die Fa. Paulus behält und welche 
verkauft werden.  
 
Herr Paulus erörtert, dass man aktuell noch im Gespräch mit weiteren Investoren ist. 
Die Wohnungen sollen grds. veräußert werden. Letztlich ist es aber jedoch möglich, 
dass 3-4 Wohnungen bei der Fa. Paulus verbleiben.  
 
BM Oehler erinnert an dieser Stelle daran, dass er froh um die beteiligten Akteure ist, 
die sich dieser Sache annehmen. Der Grunderwerb und der Abbruch der 
bestehenden Objekte verbleibt ja dennoch kostentechnisch bei der Gemeinde.  
 
GR Bäuerle erkundigt sich, ob bspw. hinsichtlich des Brandschutzes eine 
Kostenexplosion in der Bauausführung zu erwarten ist.  
 
Herr Raible gibt Auskunft, dass bereits zahlreiche Elemente vorgesehen sind, die 
dem Brandschutz dienen. Nichtsdestotrotz wird man das Gesuch rechtzeitig mit 
einem Brandschutzgutachten flankieren.  
 



GR Gille merkt an, dass die Überflurhydranten nicht zu nah in das Areal zu verlegt 
werden.  
 
GR Hudak möchte wissen, ob bei dem Erwerb der Wohnungen auch anteilig 
Grunderwerb stattfindet.  
 
Herr Paulus bestätigt dies. Es wird jedoch vorab reglementiert, dass der 
Weiterverkauf nur an entsprechende Adressaten, bspw. Menschen ab 65 Jahren, 
erfolgen darf.  
 
BM Oehler konkretisiert, dass es sich vornehmlich um das Benutzungsrecht dreht. 
Der Grunderwerb ist hinsichtlich seines anteiligen Erwerbs zu vernachlässigen.  
 
GR Gille erkundigt sich nach der Gebäudehöhe.  
 
Herr Raible erläutert, dass es sich um einen dreigeschossigen Bau handelt.  
 
GR Brandauer lobt die umfassenden Informationen und die Weiterverarbeitung der 
Anregungen vom AK Senioren.  
 
  
Danach erfolgt die  
 
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt dem vorgestellten 
Baugesuch und dem Erwerb des Versammlungs- und Begegnungsraum durch 
die Gemeinde Wiernsheim einstimmig zu.  
 
 
  



TOP 3  Bebauungsplan „Kohlplatte III“  
- Billigung der geänderten Entwurfsfassung  
- Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB 
- Beschluss zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB 

 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und erläutert den 
Sachverhalt.  Es sind marginale Änderungen vorgenommen worden, nur die 
Grünanlage ist intensiviert worden. 
 
GR Gille möchte wissen, ob eine ÖPNV Stelle realisiert werden kann.  
 
BM Oehler erklärt, dass dieser Wunsch wenig Aussicht auf Erfolg hat.  
 
GR Bäuerle möchte wissen, wie diese Entwicklungen künftig verhindert werden 
können.  
 
BM Oehler erklärt hierzu, dass es hierzu einen Flächenverbrauch für einen 36m 
Wendehammer benötigt. Diese Fläche könnte nicht der Wohnbebauung zugeführt 
werden, die Erschließungskosten würden entsprechend für die einzelnen 
Grundstückserwerbern entsprechend steigen.  
 
GR Gille verweist darauf, dass die Fußwege zu schmal sind für den Einsatz der 
Feuerwehr.  
 
BM Oehler erklärt, dass die als Ausfahrt gedachten Wege eine Breite von 4,50 – 
5,00m ausweisen. Etwaige Verwuchungen durch Gebüsche stellen für 
Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz kein Problem dar.  
 
GR Blessing stört sich an der Begründung des Vorentwurfs. Es wünscht zu 
ergänzen, dass dieser B-Plan  auch die allgemeine Situation im Großraum erfordert. 
Ferner möchte er wissen, inwieweit dieser B-Plan die Infrastruktur unterstützen soll.  
 
BM Oehler verweist auf die wünschenswerte Nahversorgung vor Ort.  
 
GR Blessing weist vehement darauf hin, dass hiermit nutzbarer Ackerboden 
endgültig vor Ort verbaut wird.  
 
BM Oehler unterstreicht, dass alle Grundstückseigentümer dem Verkauf zugestimmt 
haben.  
 
Nach kurzer weiterer Aussprache erfolgt die  
 
Beschlussfassung 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim billigt mehrheitlich bei zwei 
Gegenstimmen die geänderte Entwurfsfassung des Bauungsplans 
„Kohlplatte III“.    

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich bei einer 
Gegenstimmen den Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB.     



3. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei 
einer Gegenstimmen die Beteiligung Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB 

 
 
  



TOP 4  Aufstellen des Bebauungsplans „Schanzstraße“  
- Grundsatzbeschluss zur Einleitung des 
Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 
BauGB 
- Beschluss zur öffentlichen Bekanntgabe  
- Beauftragung eines externen Büros zur Entwicklung eines 
Bebauungsplanentwurfs 

 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und die Vorberatung im 
technischen Ausschuss, der dieses Vorgehen dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung empfiehlt. Dieses Vorgehen dient im Wesentlichen der örtlichen 
Nachverdichtung und der Bereinigung der bisherigen Vorgaben des Baulinienplans.  
Hier hat die Gemeinde nun die Möglichkeit die zu erwartenden Entwicklungen zu 
steuern und einzelne Ausnahmegenehmigungen zu umgehen.  
 
GR Oettinger möchte wissen, wer sich dem Aufstellen des B-Plans annehmen soll.  
 
BM Oehler schlägt hierfür das Büro Baldauf vor.  
 

Vor der Beschlussfassung erklärt sich Herr Kühn für Befangen und rückt aus 
dem Gremium.  

 
Nach Beantwortung weniger Verständnisfragen, erfolgt die  
 
Beschlussfassung 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst einstimmig den 
Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Aufstellungsverfahrens für einen 
Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 BauGB.  

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst einstimmig den 
Beschluss zur öffentlichen Bekanntgabe.  

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beauftragt einstimmig die 
Beauftragung eines externen Büros zur Entwicklung eines 
Bebauungsplanentwurfs.  

 
Danach wirkt GR Kühn wieder im Gremium mit.   



TOP 5  Anpassung des Zinssatzes für die kalkulatorische 
Anlagekapitalverzinsung ab 2018 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und übergibt Kämmerer 
Enz für weitere Ausführungen das Wort.  
 
Dieser führt aus, dass als Grundlage für die Verwaltungssteuerung der Gesetzgeber 
in § 14 GemHVO die Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung für alle 
Aufgabenbereiche fordert. Die Kosten sind hierfür aus der Buchführung nachprüfbar 
herzuleiten. 
Für die Bemessung von Benutzungsgebühren führt § 14 Abs. 3  Nr. 1 KAG aus, dass  
diese höchstens so bemessen werden dürfen, dass die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung 
gedeckt werden (Gebührenobergrenze). Zu den nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) gehört auch die angemessene 
Verzinsung des Anlagekapitals. 
Mit den kalkulatorischen Zinsen soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass in 
öffentlichen Einrichtungen gebundenes Kapital nicht für andere Zwecke zur 
Verfügung steht, und insbesondere keine (Zins-) Erträge erwirtschaftet, die zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben verwendet werden können. Während ein 
Unternehmer den kalkulatorischen Zins für seine Kostenrechnung frei festlegen 
kann, schreibt § 14 Abs. 3 Nr. 1 KAG eine „angemessene“ Verzinsung des 
Anlagekapitals vor. Über die Frage des angemessenen Zinssatzes hat der 
Gemeinderat ermessensfehlerfrei zu entscheiden. 
Sowohl in der Rechtsprechung als auch in der einschlägigen Fachliteratur wird zu 
diesem Thema ausgeführt, dass in dem vom Gemeinderat festzulegenden Zinssatz 
das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital zu berücksichtigen ist. Hieraus wird 
abgeleitet, dass der einheitliche Mischzinssatz zwischen den Zinskonditionen für 
langfristige Geldanlagen als Untergrenze und den Zinskonditionen für langfristige 
Kommunaldarlehen als Obergrenze festzulegen ist. 
Die Gemeinde Wiernsheim weist derzeit nur noch eine geringe Verschuldung aus. 
Der letzte bestehende Kredit wurde im Jahr 2016 zu einem Zinssatz von 0,21 % 
aufgenommen aufgenommen (zinsverbilligtes KfW-Darlehen). Unter dieser Prämisse 
sollte der Anlagezinssatz in Höhe des Zinsniveaus für langfristige Geldanlagen 
festgelegt werden. Dieser lag für Sparbrie-fe mit einer 10-jährigen Laufzeit in den 
vergangenen 5 Jahren zwischen 2,59 % und 1,07 %. Der durchschnittliche Zinssatz 
für diese Geldanlagen betrug im genannten Zeitraum 1,62 % mit fallender Tendenz. 
Angesichts des Leitzinssatzes der EZB (Hauptrefinanzierungssatz) auf einen 
historischen Tiefstand von 0,00 % und der nach wie vor schwächelnden Konjunktur 
in zahlreichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist damit zu rechnen, dass 
das durchschnittliche Zinsniveau für 10-jährige Anlagen in den nächsten Jahren noch 
weiter sinken wird. 
Auf Grund der vorstehend beschriebenen Entwicklungen und Rahmenbedingungen 
schlägt die Verwaltung vor, den Zinssatz für die kalkulatorischen Anlagekapitalzinsen 
ab dem 1. Januar 2018  auf einen Wert von 1,00 % zu senken (seitheriger Wert: 2,00 
%). 
Kalkulatorische Anlagekapitalzinsen haben zunächst keine Auswirkung auf das 
Gesamtergebnis der Haushaltsrechnung. Durch eine Reduzierung des 
kalkulatorischen Anlagekapitalzinssatze wird allerdings eine Verbesserung des 
Kostendeckungsgrads der öffentlichen Einrichtungen erreicht. Hinsichtlich der 
Kalkulation von Benutzungsgebühren stellen kalkulatorische Anlagekapitalzinsen 



Kosten dar, die bei der Gebührenbemessung zur berücksichtigen, und wenn möglich 
auch zu erwirtschaften, sind. Eine Reduzierung des Zinssatzes kann dazu beitragen, 
künftig eventuell erforderlich werdende Gebührenerhöhungen abzumildern bzw. die 
aktuell gültigen Gebührensätze über einen längeren Zeitraum stabil zu halten. 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht die 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den 
langfristigen Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals im 
Sinne von § 14 Abs. 3 Nr. 1 KAG mit Wirkung vom 1. Januar 2018 auf 1,00 % p. 
a. festzusetzen.  
 
 
  



TOP 6  Kalkulation der Frischwassergebühren für die Jahre 2018 ff.  
- Beratung und Beschlussfassung 

 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und übergibt Kämmerer 
Enz für weitere Ausführungen das Wort.  
 
Dieser führt aus, dass die Kämmereiverwaltung eine Neukalkulation der 
Frischwassergebühren zum 01.01.2018 vorgenommen hat. Dies geschieht 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der Niedrigzinsphase die Zinserträge aus 
dem Maulbronn-Stromberg-Fonds ebenfalls deutlich zurückgehen. Zudem ist es 
schon seit Jahren der Kommunalaufsicht ein Dorn im Auge, dass der Wasserpreis 
durch genau diese Zinserträge betriebsfremd subventioniert wird. 
 
Hierbei stellt sich prinzipiell die Frage, wie der Mehrgebührenbedarf von kalkulierten 
115.885 €/Jahr abgedeckt werden soll. Im Vorfeld wurde von der Verwaltung bereits 
vorgeschlagen, dass nicht die eigentliche Wassergebühr erhöht werden soll, sondern 
dass der Mehrbedarf über eine erhöhte Grundgebühr abgedeckt werden soll. Dies 
sind einerseits stabil kalkulierbare Einnahmen für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung, andererseits auch stabil kalkulierbare Mehrausgaben für die 
einzelnen Bürger. Zudem ist festzuhalten, dass im Bereich der Wasserversorgung 
überwiegend fixe Ausgaben- bzw. Kostenblöcke vorhanden sind, welche aus 
kaufmännischer/buchhalterischer Sicht durch fixe Einnahmen gedeckt werden 
sollten. 
 
Anhand der Kalkulation wäre bei einer seither gängigen Anpassung der 
Wassergebühren der Vorschlag diese auf ca. 1,60/m³ anzupassen. Nunmehr schlägt 
die Verwaltung vor, dass der Wassergebührenpreis von 1,20 €/m³ unverändert 
belassen wird. Vielmehr soll die Grundgebühr von 1,07 €/Monat auf 4,-- €/Monat 
erhöht werden. Für einen normalen Haushalt stellt dies Jahresmehrausgaben von 
knapp 40,-- € dar (brutto). Die weiteren Grundgebühren die Großwasserzähler (für 
den eigentlichen Bürger unerheblich) sollen dabei ebenfalls auf das ca. 4-fache 
angepasst werden.  
 
Ferner weist BM Oehler darauf hin, dass der Verwaltungsausschuss einstimmig die 
Annahme der vorgenannten Gebührenerhöhung empfiehlt. 
 
GR Schuler empfiehlt, die Gebühren regelmäßiger zu überprüfen und sachte zu 
erhöhen und nicht in unregelmäßigen Abständen stark zu erhöhen.  
 
Kämmerer Enz erläutert die Unwägbarkeiten, die dieses Vorgehen erfordern.  
 
Beschlussfassung: 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt der vorgelegten 
Gebührenkalkulation Stand November 2017 einstimmig zu.  
 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt der der Anhebung 
der Grundgebühren auf die in der Anlage vorgeschlagenen Gebührensätze 
einstimmig zu.  



TOP 7  Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS)  
- Beratung und Beschlussfassung 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht die 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS).  
  



TOP 8  Kalkulation der Gebühren für die zentrale Niederschlags- und 
Schmutzwasserbeseitigung für die Jahre 2018 ff. 
 
Bürgermeister Oehler verweist eingangs auf die DS und übergibt Kämmerer Enz für 
weitere Ausführungen das Wort. 
Dieser führt aus, dass die Kämmereiverwaltung der Gemeinde Wiernsheim hat das 
Fachbüro Schneider & Zajontz mit der Gebührenkalkulation für die zentrale Schmutz- 
und Niederschlagswasserbeseitigung für die Jahre 2018 ff. beauftragt hat. Hierbei gilt 
anzumerken, dass dieses Büro bereits im Jahr 2011 die Einführung der getrennten 
Abwassergebühr mit der Kämmereiverwaltung durchgeführt hat. 
 
Die seitherigen Gebührensätze lagen bei 1,98 €/m³ (Schmutzwasser) und 0,29 €/m² 
(Niederschlagswasser). In einer ersten Kalkulation, unter Einbezug aller Verluste aus 
den Vorjahren und einem Anlagekapitalzinssatz von 2,00 %, war eine Erhöhung auf 
2,40 €/m³ Schmutzwasser und 0,35 €/m² Niederschlagswasser vorgesehen. Die 
Kämmereiverwaltung wollte dem Gemeinderat einen derartigen „Gebührensprung“ 
nicht vorlegen und hat nunmehr folgende Kalkulationsgrundlagen mit einarbeiten 
lassen: 
 
- Auf den Ausgleich der Kostenunterdeckung im Jahr 2013 i.H.v. 82.376,88 € 
wird verzichtet. 
- Der Zinssatz für die Anlagekapitalverzinsung wird zum 01.01.2018 von 2,00 % 
auf 1,00 % gesenkt. 
 
Hiernach fällt die vorgeschlagene Gebührenerhöhung deutlich moderater aus. Die 
Schmutzwassergebühr beträgt hierbei 2,13 €/m³ und die 
Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m². Aus Sicht der erstellten Gebührenkalkulation 
ist sie jedoch unumgänglich.  
 
Ferner weist BM Oehler darauf hin, dass der Verwaltungsausschuss einstimmig die 
Annahme der u. g. Beschlussanträge empfohlen hat. 
 
Danach beschließt der Gemeinderat u. g. Beschlüsse en block einstimmig:  
 
Beschlussfassung: 
1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand Oktober 
2017 wird zugestimmt. 
 
2. Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt weiterhin Gebühren für die 
öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung zu erheben. 
 
3. Die Gemeinde Wiernsheim wählt als Bemessungsmaßstab für die 
Schmutzwasserbeseitigung den Frischwassermaßstab. Bemessungsmaßstab 
für die Niederschlagswasserbeseitigung sind die bebauten und befestigten 
Grundstücksflächen, die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen sind. 
 
4. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse für das Jahr 
2018 berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die 
Haushaltsplanansätze des Jahres 2017 und die Finanzplanung des Jahres 2018 
zugrunde. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und 



Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation 
erläuterten Grundsätzen. 
 
5. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 
14 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung 
des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen. In der 
Gebührenkalkulation wurde die Verzinsung (gerechnet aus einem 
Mischzinssatz für Fremdkapital und Eigenkapital) in Höhe von 1,00 % 
berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. 
 
6. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der 
Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den laufenden 
und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen 
(Straßenentwässerungsanteil). 
 
Der Straßenentwässerungsanteil beträgt:  
laufende Kosten Kanalnetz, Sammler, RÜB   13,5 %  
laufende Kosten Kläranlage       1,2 %  
kalkulatorische Kosten Mischwasserbeseitigung  25,0 %  
kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung   0,0 %  
kalkulatorische Kosten Regenwasserbeseitigung  50,0 %  
kalkulatorische Kosten Kläranlage       5,0 % 
 
7. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, 
welche in die Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.  
 
8. Im Jahr 2017 finden folgende Verrechnungen statt: 
Schmutzwasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2012 (85.385,54 €) mit den 
Kostenüberdeckungen der Jahre 2010 (17.642,90 €), 2011 (17.904,00 €) und 
2015 (15.780,31 €) sowie einem Teilbetrag der Kostenüberdeckung 2016 
(34.058,33 €). 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2012 (8.834,25 €) mit der Kostenüberdeckung 
des Jahres 2014 (702,25 €) u. einem Teilbetrag der Kostenüberdeckung 2016 
(8.132,00 €) 
 
9. Im Jahr 2018 werden folgende Vorjahresergebnisse ausgeglichen:  
Schmutzwasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2014 (1.792,22 €), Restbetrag der 
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 (21.612,82 €). 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2015 (1.814,67 €), Restbetrag der 
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 (16.225,38 €). 
 
10. Auf den Ausgleich folgender Kostenunterdeckungen wird verzichtet:  
Schmutzwasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2013 (62.782,99 €). 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Kostenunterdeckung des Jahres 2013 (19.593,89 €). 



TOP 9  Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS)  
- Beratung und Beschlussfassung 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die Satzung 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS).  
 
 
 
  



TOP 10  Spenden  
- Beschlussfassung  

 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Drucksache mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Der Gemeindekasse sind nachfolgende Zuwendungen unaufgefordert zugeflossen: 
 
01.12.2017  15.000,00 € Rolf Scheuermann Stiftung, Spende Kaffeemühlenmuseum 

Boschstr. 18,    
    75446 Wiernsheim 
 
07.12.2017        50,00 € Sparkasse Pforzheim Calw, Spende Sankt-Martin-Umzug 

Poststr. 3,    
    75172 Pforzheim 
 
07.12.2017       100,00 € Sparkasse Pforzheim Calw, Spende Kindergarten Iptingen 

Poststr. 3,    
    75172 Pforzheim 
 
11.12.2017      100,00 € Kleidermarkt Wiernsheim,  Spende Kindergarten Iptingen 

Frau Marlies Walz, 
In den Obstgärten 5,    

    75446 Wiernsheim 
 
11.12.2017      400,00 € Kleidermarkt Wiernsheim,  Spende Kindergarten Serres 

Frau Marlies Walz, 
In den Obstgärten 5,    

    75446 Wiernsheim 
 

 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig gem. § 78 
Abs. 4 GemO, dass die oben genannten Spenden endgültig angenommen 
werden können.  
 
  



TOP 11 LEADER-Programm 2014-2020; Sachstandinformation  
- Mündlicher Bericht 

 
Eingangs ergeht der Hinweis, dass sich das LEADER Programm den Zeitraum 2016-
2020 umfasst.  
Stv. HAL Schmauder umreißt den Sachstand im Dezember wiefolgt: 
 

 Meilenstein 1: Außendarstellung (Beachflag, Roll-up, Messecounter, Messezelt, 
Banner, Projektständer) 

 Meilenstein 2: Kochbuch 

 Meilenstein 3:  Wandertafeln, Wanderkarten 

 Meilenstein 4: Kulturhistorischer Rundgang – Flyer 

 Meilenstein 5: Website 

 Meilenstein 6: Stelen 

 Meilenstein 7: Jubiläumsbroschüre 
 
Bis auf Meilenstein 2 werden alle Punkte mit 60% aus dem LEADER Programm 
gefördert. Meilenstein 2 erhält eine Förderung von 40%. Dies ist darin begründet, 
dass dieser nach Fertigstellung verkauft werden kann und somit einen Ertrag 
einbringt. 
Für jeden Meilenstein (bei Meilenstein1 für jeden Unterpunkt)  wurden drei 
vergleichbare Angebote eingeholt. 
Der Antrag auf Förderung durch das LEADER Projekt wurde am 29.05.2017 
eingereicht. Nach zwei Nachträgen erfolgte am 15.11.2017 die Bewilligung der 
einzelnen Meilensteine. 
Somit werden diese wie folgt gefördert: 
 
Meilensteine die mit 60% gefördert werden: 
Gesamtkosten laut Schätzung = 18.700 € 
Zuwendungsfähig*   = 15.700 € 
Hiervon 60% gefördert  =   9.420 € 
 
Meilenstein der mit 40% gefördert wird: 
Gesamtkosten laut Schätzung = 2.200 € 
Zuwendungsfähig*   = 1.800 € 
Hiervon 40% gefördert  =     720 € 
*Gesamtkosten - Umsatzsteuer  



TOP 12 A closer europe (CLOE) Abschlussveranstaltung in Brüssel am 20. 
/ 21. November 2017  
- Mündlicher Bericht des teilnehmenden GR W. Hanisch  

 
GR Hanisch führt hierzu aus, dass die Veranstaltung in Brüssel den Abschluss der 
Veranstaltungsreihe markierte. Der Bürgermeister Rostagno aus Pinasca war 
ebenfalls zugegen. Die Veranstaltung diente dem Austausch der Projektmitglieder 
zur Flüchtlingsthematik im europäischen Parlament. Auch Parlamentarier wohnten 
der Veranstaltung bei.  
Alle Beteiligten waren sich letztlich einig, dass Europa und die Nationalstaaten für 
sich in der Flüchtlingsproblematik nicht allzu geschickt und souverän verhalten 
haben. Dies dürfe kein Dauerzustand sein. Alle Beteiligten müssen ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Außerdem müsse klar kommuniziert werden, dass 
das gemeinsame Europa einen echten Mehrwert für alle Beteiligten liefere.  
Die Menschen, die sich beteiligt haben, sind während des Projekts 
zusammengerückt.  
BM Oehler lobt in diesem Zusammenhang den herausragenden Einsatz des stv. 
Bürgermeisters Hanisch, der Wiernsheim famos im Ausland vertreten hat.  
Ferner erklärt BM Oehler, dass Wiernsheim auch im kommenden Jahr zur Teilnahme 
an dieser Projektreihe ausgewählt wurde – als einer von 15 von insg. 286 
Bewerbern.   



TOP 13  Informationen der Verwaltung 
 
Förderantrag des Evang. Pfarramts zur Verbesserung der Saalakustik im 
Gemeindehaus Wiernsheim  
BM Oehler verweist auf die Drucksache und erläutert den Antrag der evangelischen 
Kirchengemeinde auf Förderung über 3.000 EUR.  
BM Oehler schlägt vor, den Antrag in Höhe von 3.000 EUR zu fördern.  
Aus der Mitte des Gremiums wird  hierfür Zustimmung signalisiert.  
 
Hochwasserschutz: Niederschlagswasserablauf Pinache – Hasenlauf  
BM Oehler erläutert den Sachverhalt hinsichtlich der angedachten Ausgestaltung des 
Einlaufbauwerks in den Regenwasserkanal am Gewann Hasenlauf. Die Umsetzung 
ist für März / April 2018 angedacht.  
Außerdem ist es ihm gelungen ein Grundstück Im Täle zu erwerben, welches dem 
Hochwasserschutz dienen soll.   
Auch die Brücke über den Kreuzbach soll im Jahr 2018 realisiert werden.  
 
Bürgerbeteiligung zur GEK Wiernsheim und ISEK Iptingen  
BM Oehler informiert, dass die Bürgerbeteiligung im Rahmen des 
Gesamtentwicklungskonzepts Wiernsheim und dem integrierten 
Stadtentwicklungskonzept  Iptingen am 08. Februar 2018 um 19 Uhr in der 
Kreuzbachhalkle Iptingen stattfindet.   



TOP 14  Verschiedenes  
 
Es wurden keine Themen behandelt.  
 
  



TOP 15 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Erdprobebohrungen  
GR Gille verweist auf beobachtete Bohrungen in Serres. BAL Lenckner bestätigt, 
dass dies mit den Bemühungen der Fa. terranets zusammenhängt 
 
Digitale Ratsunterlagen  
GR Oettinger wünscht sich papierlose Beratungsunterlagen.  
 
Zum Abschluss der Sitzung spricht traditionell GR Hanisch für das Gremium die 
Weihnachtsgrüße aus.  
 


